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VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 1004.01 „Campus Süd“ 
beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

 St. Ingbert, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister

• Gem. §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB wurde zur 
Abschätzung der voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen eine Vorprüfung des Einzelfalls 
durchgeführt. Die Vorprüfung kommt zu dem Er-
gebnis, dass keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. Der Bebauungsplan Nr. 
1004.01 „Campus Süd“ erfüllt die Vorgaben, um 
gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt zu werden.

• Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird gem. 
§  13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
den gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH 
übertragen.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B), der Begründung, dem Verkehrsgutachten, 
dem Lärmgutachten sowie des Fachbeitrags Na-
tur- und Artenschutz inkl. Fledermausgutachten, 
wurde in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ im Internet veröffentlicht und 
zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehal-
ten  (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zu-
sätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 

§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 6 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) er 
Begründung, dem Verkehrsgutachten, dem Lärm-
gutachten sowie des Fachbeitrags Natur- und Ar-
tenschutz inkl. Fledermausgutachten.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 St. Ingbert, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 St. Ingbert, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 
I Nr. 409).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 17. Mai 2023 
(Amtsbl. I 762).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. 
Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), 
zuletzt geändert durch Artikel 162 des Gesetzes 
vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches 
Bodenschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 
2002 (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren

• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des 
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Landesentwicklungsplan

• Der Landesentwicklungsplan „Umwelt“ vom 13. Juli 2004 weist für das Plangebiet ein Vorranggebiet für 
Gewerbe, Dienstleistung und Industrie aus. Das Vorhaben steht somit den Zielen des Landesentwicklungs-
plans entgegen. Ein Zielabweichungsverfahren wurde daher vorab durchgeführt. Einer Abweichung von den 
Zielen der Raumordnung stimmte die Oberste Landesplanungsbehörde mit raumordnerischen Entscheid vom 
19. Januar 2023 zu.

Entwässerung

• Die Städtische Kanalisation ist im Bereich des Plangebietes hydraulisch ausgelastet. Daher beschränkt die 
Stadt auf Grundlage des § 5 Abs. 13 der Satzung der Mittelstadt St. Ingbert über die Entwässerung der 
Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) 
und die zulässige Einleitungsmenge in die öffentliche Kanalisation. Die zulässige Einleitungsmenge wird 
seitens der Stadt noch festgelegt (die genaue Bemessung wird noch erstellt, in Anlehnung an den Oberflä-
chenabfluss einer natürlichen Fläche) und ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.
Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entwässerung privaten 
Regenrückhaltungen im Gebiet des Bebauungsplanes zu errichten und zu betreiben.

Hochwasserschutz / Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besonderer Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begründung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Kampfmittelbeseitigungsdienst

• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / 
Munitionsfunden. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde 
anzufragen oder eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Denkmäler

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien

• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 
geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben dieses 
Bebauungsplans hinausgehen können.

Normen, Richtlinien

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Amt für Stadtentwicklung und Bauen der Mittel-
stadt St. Ingbert möglich.

HINWEISE

7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Gehölzrodung außerhalb der Brut- und Setz-

zeiten: Die Baufeldräumung/Rodung von Gehölzen 
darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb 
der Brut- und Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 28. Februar erfolgen. Damit ist der Schutz von 
Gelegen und Nestlingen der europäischen Vogel-
arten hinreichend sicher gewährleistet. Durch diese 
Fristenregelung wären auch innerhalb des Gehölz-
bestandes möglicherweise in Borkenspalten oder 
-ritzen übertagende Fledermäuse geschützt.

Baumerhalt / Baumschutz: Bei den im Bebau-
ungsplan zur Anpflanzung vorgesehenen Randstrei-
fen sind Bestandsbäume zu erhalten und in die An-
pflanzung zu integrieren. Die betrifft vor allem die 
grenzständigen Gehölze entlang der Buntsandstein-
steilwände. Diese und alle weiteren angrenzenden 
Gehölze der Nachbargrundstücke sind vor Beschädi-
gungen zu schützen. Zum Erhalt eines Arbeitsraumes 
sind ggfs. Rückschnittmaßnahmen vorzunehmen. 
Diese müssen zu den gesetzlichen Rodungszeiten 
erfolgen. Die DIN 18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baum-
pflege (insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu beachten.

Bodenarbeiten: Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 
7 BBodSchG ist auf einen sparsamen, schonenden 
und fachgerechten Umgang mit Boden zu achten. 
Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägigen Vor-
schriften der DIN 18915 („Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Bodenarbeiten“) durchzuführen.
Bei der Erschließung sind die vorhandenen Ober-
böden abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern 
und an den zu begrünenden Freiflächen wieder ein-
zubauen. Zuvor sind verdichtete Unterböden wieder 
aufzulockern. Überschüssige Oberböden sind an an-
derer Stelle zu verwerten. Die DIN 19731 und 19639 
sind zu beachten.

Anbringen von Nisthilfen für Gebäudebrü-
ter (Haussperling): An den geplanten Gebäuden 
sind als Ersatz für (evtl.) wegfallende Brutplätze des 
Haussperlings und anderer Gebäudebrüter Nisthil-
fen anzubringen, sofern die baulichen Strukturen 
keine Nistmöglichkeiten (in Form von Überständen, 
Halbhöhlen o.ä.) zur Verfügung stellen. Für den 
Haussperling eignen sich beispielsweise Mehrfach-
vorrichtungen in Form aneinandergereihter Höh-
lenbrüterkästen. Eine durchgehende (bauzeitliche) 
Aufrechterhaltung des Brutraumangebotes erscheint 
aufgrund der zahlreichen Brutmöglichkeiten an den 
Gebäuden im Umfeld (und der dadurch gesicherten 
kontinuierlichen ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungsstätten) nicht erforderlich.

Insektenfreundliche Beleuchtung: Bei der Be-
leuchtung der Freiflächen und Stellplätze sind in-
sektenfreundliche Beleuchtungssysteme (z. B. LED-
Leuchten oder Natriumdampf-Niederdruck-Lampen) 
mit maximal 4.100 Kelvin Farbtemperatur zu ver-
wenden. Es sind nur Leuchten vorzusehen, die so 
eingeblendet sind, dass möglichst wenig Licht nach 
oben oder auf angrenzende Grünflächen emittiert 
wird. Die Maßnahme lässt sich mit der zu erwarten-
den Zunahme von Lichtquellen im Planungsraum 
und der Notwendigkeit zur Eindämmung einer wei-
teren „Lichtverschmutzung“ mit beleuchtungsbe-
dingten Lockeffekten und Verlusten bei der lokalen 
Insektenfauna begründen.

Bodenpflege: Flächen, die nicht als Stellplätze, Zu-
fahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind 
unversiegelt zu belassen und vegetativ anzulegen. 
Diese Flächen sind mit gebietseinheimischen Saat-
gutmischungen oder Gehölzen (Bäume und Sträu-
cher) zu bepflanzen. 
Bei Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeut-
sches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) 
nach dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseige-
ner Gehölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. 
Bei Saatgutmischungen ist darauf zu achten, dass 
es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ur-
sprungsgebiet „Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland“ (UG 9) bzw. „Rheinisches Bergland“ (UG 
7) handelt.
Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte 
oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, 
Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser 
gefüllten Flächen zulässig. Mineralische Splitabde-
ckungen ohne zusätzliches Vlies und Folie, die sich 
z.B. trockenresistenten und insektenfreundlichen 
Beeten oder Gartenanlagen unterordnen, sind er-
laubt.

8. NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23B BAUGB Innerhalb des Plangebietes sind auf mindestens 50 

% der Dachflächen von Gebäuden Photovoltaikanlagen 
zu errichten. Dies gilt auch für die Dachflächen sons-
tiger baulicher Anlagen wie Carports, Garagen und 
Nebengebäude mit einer Fläche von jeweils mehr als 
30 m2.

Die mindestens zu errichtende Fläche von 
Photovoltaikanlagen kann auch auf nur einer oder 
mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche errich-
tet wird, die 50 % der Dachflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.

9. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Entlang der westlichen Geltungsbereichs-Grenze 

sind Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern oder 
sonstigen Bepflanzungen zum Sicht- und Lärm-
schutz der angrenzenden Wohnbebauung vorzu-
nehmen.

Ab vier oberirdischen Stellplätzen ist im Umfang 
von je vier oberirdischen Stellplätzen mindestens 
ein standortgerechter mittel- bis großkroniger Laub-
baumhochstamm (Stammumfang 18 - 20 cm) zu 
pflanzen. Kugelformen sind dabei unzulässig.

Darüber hinaus sind die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen als begrünte Gartenflächen an-
zulegen, sofern sie nicht für Zufahrten, Stellplätze, 
Wege oder weitere Gestaltungselemente benötigt 
werden. Zulässig sind alle Maßnahmen, die ge-
eignet sind, eine ansprechende Durchgrünung und 
eine harmonische und optisch ansprechende Einbin-
dung in das umgebende Siedlungsbild zu erreichen.

Bei allen Baumpflanzungen muss grundsätzlich die 
offene oder mit einem dauerhaft luft- und was-
serdurchlässigen Belag versehene Fläche (Baum-
scheibe) mindestens 6,0 m2 betragen.

Die Baumscheiben sind durch geeignete Maßnah-
men wie z.B. die Bepflanzung mit bodendeckenden 
Kleingehölzen oder Stauden, Ramm-Borden, etc. 
vor Oberflächenverdichtung zu schützen.

Im Falle beengter Verhältnisse sind Belüftungs- und 
Bewässerungskanäle anzulegen; die Pflanzgrube 
muss mindestens 12,0 m3 umfassen und 1,50 m 
tief sein.

Bei der Baumarten- bzw. -sortenauswahl für den 
Stellplatzbereich ist die folgende Pflanzliste (Vor-
schlagsliste) zu verwenden, wobei auch andere 
standortgerechte Bäume gepflanzt werden können:

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§ 11 BAUNVO

 SONSTIGES SONDERGEBIET, 
 ZWECK BESTIMMUNG „FORSCHUNG UND 
 ENTWICKLUNG“ (SO)
 

 

Das sonstige Sondergebiet „Forschung und 
Entwicklung“ gem. § 11 BauNVO dient vorwiegend 
der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, 
Methoden und Prozessen. 

Allgemein zulässig sind: 

1. öffentliche und private Forschungseinrichtungen, 
Dienstleistungs gebäude und forschungsnahe 
Gewerbebetriebe einschl. Büros, Laboratorien, 
Versuchshallen, Werkstätten, Lager und 
Hörsäalen,

2. gebietsversorgende gastronomische Betriebe (z. 
B. Mensa),

3. Kita,
4. die zur inneren Erschließung des Gebietes erfor-

derlichen Straßen, Wege und Platzbereiche,
5. Stellplatzanlagen (auch Fahrradstellplätze), 

Tiefgaragen und Parkdecks,
6. Elektroladestationen für KFZ und Fahrräder, Car-

Sharing-Service sowie weitere Serviceleistungen 
zur Mobilität.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe im Bereich des Plangebietes ist die Oberkante 
der baulichen und sonstigen Anlagen.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand 
oder den Schnittpunkt zwischen Außenwand und 
Dachhaut (Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier 
geneigter Dachflächen (Firsthöhe).

Der untere Bezugspunkt liegt bei 230,50 m über NN. 

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile 
kann die zulässige Gebäudeoberkante überschritten 
werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO auf 
0,8 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten,

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festge-
setzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 
BauNVO) bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten 
werden.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt.

Garagengeschosse (Tiefgaragen) sind auf die Zahl 
der Vollgeschosse nicht anzurechnen (§ 21 a Abs. 1 
BauNVO).

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.

Es wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 
Abs. 4 BauNVO festgesetzt. In der abweichenden 
Bauweise sind Gebäudelängen von mehr als 50,0 
m zulässig. Zudem ist eine Unterschreitung des 
Grenzabstandes bzw. eine Grenzbebauung innerhalb 
des Plangebietes zulässig.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. §  23 Abs.  3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude 
innerhalb des im Plan durch Baugrenzen defi-
nierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sind untergeordnete Nebenanlagen und 
Einrichtungen (§  14 BauNVO) zulässig, die dem 
Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Die 
Ausnahmen des §  14 Abs.  2 BauNVO gelten ent-
sprechend.

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie 
nach Landesrecht in den Abstandsflächen zuläs-
sig sind oder zugelassen werden können (z.B. 
Stellplätze, Garagen, Carports).

Zu untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen 
gehören auch Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien.

5. VERSORGUNGSFLÄCHEN / -ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 

ABS. 2 BAUNVO
Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Elektrizität (z. B. Trafo-Station) und / oder der E-Mobilität 
dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
Plangebietes, ausnahmsweise auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, auch 
soweit für sie keine besonderen Flächen festgesetzt 
sind.

6. PRIVATE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET, ZWECKBSTIMMUNG: „FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG“
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GOKmax.
HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

VI ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

HÖHENLAGE; HIER: EINGEMESSENE HÖHE GELÄNDE Ü. NN

x x x x x x x x ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN ANLAGE

Baugebiet
Zahl der Vollge-

schosse

Grundflächenzahl
Höhe baulicher 

Anlagen

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Die Entwässerung ist im Plangebiet als Trennkanalisation auszuführen.
• Die Anlage von oberirdischen und/oder unterirdischen Rückhaltebecken (Zisternen) zur weiteren Verwendung 

des Regenwassers (z.B. Bewässerung) ist zulässig.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien. 

Bei der Farbgebung der Gebäude sind helle Tönungen (z. B. Weiß oder hellgrau) zu verwenden. 
• Standflächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen 

entweder in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Feldahorn (Acer campestre)
• Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)
• Silberlinde (Tilia tomentosa)
• Spitzahorn (Acer platanoides)
• Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia 

cordata)
• Vogelkirsche (Prunus avium)
• Hochstämmige Obstbäume

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 
- Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bau-
weisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die 
Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso 
wie die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 - 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen 
und Pflanzarbeiten) zu beachten.

Die Bäume sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Eine Fassadenbegrünung ist grundsätzlich zulässig. 

Flachdächer und flach geneigte Dächern bis 30° 
Neigung von Hauptgebäuden sind mit einer Subs-
tratschicht von ca. 15 cm Stärke mindestens extensiv 
zu begrünen. Eine Nutzung als Dachgarten ist zu-
lässig. Dabei ist ein Begrünungssystem zu wählen, 
welches das dauerhafte und vitale Wachstum von 
Gräsern, Polsterstauden und zwergigen Gehölzen 
auch während länger anhaltender Hitze- und Tro-
ckenheitsperioden gewährleistet. Das Anwachsen 
ist in einem zeitlich angemessenen Abstand zu kon-
trollieren und bei Misserfolg sind Ersatzpflanzungen 
vorzunehmen.

Die Decken von Tiefgaragen, sofern Sie nicht über-
baut werden, sind mindestens 60 cm hoch mit 
fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken. Bei 
Pflanzung von Bäumen auf Tiefgaragen sind diese 
Bereiche pro Baum mind. 1 m hoch mit fachgerech-
tem Bodenaufbau zu überdecken.

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES 
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 13.07.2022; Quelle: LVGL Saarland

SO VI

GRZ
0,8 / 1,0

GOKmax.
257 m ü.NN

a -

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. 
Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. 
Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde 
gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten 
entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der 
grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der 
digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Altlasten
• Im Plangebiet befinden sich Altlastverdachtsflächen.
• Im Bereich dieser Altlastverdachtsflächen sind die Vorhaben und Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB erst 

nach Abschluss einer Bodensanierungsmaßnahme zulässig, wenn eine Gefährdung empfindlicher Nutzungen 
auszuschließen ist oder der Verdacht gutachterlich durch einen nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz zuge-
lassenen Sachverständigen ausgeräumt ist.

KENNZEICHNUNGEN GEM. § 9 ABS. 5 BAUGB


